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Norm

BauO Wr;

VVG §2 Abs2;

VwGG §30 Abs2;

Rechtssatz

Nichtstattgebung - Verwaltungsübertretung nach der Wiener Bauordnung - Ein unverhältnismäßiger Nachteil iSd

§ 30 Abs 2 VwGG kann nicht darin erblickt werden, daß die sofortige Entrichtung der Geldstrafe den Bf wesentlich

schwerer tre=en würde als das Zuwarten der Behörde, kann doch eine unbillige Härte nicht darin gesehen werden,

daß die Behörde dem Gesetz entsprechend vorgeht.

Schlagworte

Unverhältnismäßiger Nachteil
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